
KAPITEL 3


KINDERZULAGEN
Personen mit Behinderung können über die Kinderzulagen unterstützt werden, und zwar durch:

· erhöhte Kinderzulagen für behinderte Kinder;

· zusätzliche Kinderzulagen für Kinder von Personen mit Behinderung;

I. Erhöhte Kinderzulagen für kranke oder behinderte Kinder
A. Grundsätze
Kinder zwischen 0 und 21 Jahren mit einer Erkrankung oder einer Behinderung können erhöhte Kinderzulagen beziehen.

Zuständige Einrichtung ist die Kinderzulagen​kasse oder die Einrichtung, die gewöhnlich die Kinderzulagen auszahlt.

Das Anrecht auf erhöhte Kinderzulagen ist gegeben, wenn administrative und medizinische Bedingungen erfüllt sind.
B. Gewährungsbedingungen
1. Administrative Kriterien

Bei Eingang des Antrags überprüft die unter Punkt A erwähnte zuständige Einrichtung, ob das Kind folgenden administrativen Kriterien entspricht:

a) das Kind darf das Alter von 21 Jahren noch nicht erreicht haben;

b) das Kind darf keinen Beruf ausüben, durch den es einer Regelung der sozialen Sicherheit unterstellt würde (mit Ausnahme einer beruflichen Tätigkeit im Rahmen eines Lehrvertrags oder in einer Beschützenden Werkstätte).

Bemerkung: 
Das behinderte Kind, das das Alter von 21 Jahren noch nicht erreicht hat und das weder unter die für Arbeitnehmer noch für Selbstständige geltenden Bestimmungen fällt, kann auf Grundlage eines ihm eigenen Rechts Kinderzulagen erhalten. Dieses Kind muss zum Haushalt einer natürlichen Person gehören.
2. Medizinische Kriterien

Der von der Generaldirektion Personen mit Behinderung beauftragte Arzt untersucht das Kind und stellt fest, ob es den nachstehenden medizinischen Kriterien entspricht.

2.1. Für die spätestens am 01.01.1996 geborenen Kinder beruhen die medizinischen Kriterien auf einer Beeinträchtigung von mindestens 66 % und auf der Bezifferung des Selbstständigkeitsgrades, die jeweils anhand der offiziellen belgischen Invaliditätstabelle und einer Selbstständigkeitstabelle, die dem K.E. vom 03.05.1991 als Anhang beigefügt ist, ermittelt wird. Der Schwellenwert einer 66%igen Beeinträchtigung ist die erforderliche Bedingung für die Gewährung eines Betrages, der seinerseits von der Anzahl der Selbstständigkeitspunkte abhängt.

2.2. Für die nach dem 01.01.1996 geborenen Kinder beruhen die medizinischen Kriterien auf der Anzahl Punkte, die anhand einer medizinisch-sozialen Tabelle vergeben werden, die dem K.E. vom 28.03.2003 als Anhang beigefügt und seit dem 01.05.2003 anwendbar ist. Durch diese Tabelle, die aus 3 Säulen S1, S2 und S3 besteht, wird eine Punktezahl von 0 bis 36 sowie ein Beeinträchtigungsprozentsatz ermittelt, der seinerseits in eine Punktezahl von 0 bis 4 in Säule S1 umgesetzt wird. Ein Schwellenwert von insgesamt 6 Punkten oder 4 Punkten in der Säule S1 (66%ige Beeinträchtigung) ist eine ausreichende Bedingung für die Gewährung einer Zulage, deren Höhe von der Gesamtzahl Punkte abhängt.  

C. Höhe der Zulagen
Der gewährte Betrag hängt zunächst vom Alter des Kindes ab (Kinder, die entweder bis spätestens am 01.01.1996 oder nach diesem Datum geboren sind) sowie von der Regelung, unter der der Antrag eingereicht wird.  

1. Spätestens am 01.01.1996 geborene Kinder

Die hier anwendbaren medizinischen Kriterien sind aus​schließlich jene, die unter dem oben angeführten Punkt B.2.1. beschrieben werden.
Die Beträge, die nach der Anzahl der Selbstständigkeitspunkte gemäß der erwähnten Tabelle vergeben werden, sind folgende:

· 0 bis 3 Punkte: 333,17 EUR
· 4 bis 6 Punkte: 364,70 EUR
· 7 bis 9 Punkte: 389,87 EUR
         (Beträge am 01.06.2003)

2. Nach dem 01.01.1996 geborene Kinder

Hier unterscheidet man, ob das Kind schon vor dem 01.05.2003 erhöhte Kinderzulagen wegen einer Behinderung bezog oder noch nicht.
a) Das Kind bezog schon vor dem 01.05.2003 erhöhte Kinderzulagen wegen einer Behinderung.

Bei der medizinischen Überprüfung für die Gewährungsverlängerung wird für die erworbenen Rechte eine besondere Übergangsregelung vorgesehen.

Von dem Betrag, der aufgrund der unter Punkt B.2.1. erwähnten medizinischen Kriterien festgelegt worden ist (siehe die unter C.1. angegebenen Beträge) und dem Betrag, der aufgrund der unter Punkt B.2.2. erwähnten Kriterien ermittelt worden ist (siehe die nachstehend unter C.2.b) angegebenen Beträge), wird der höchste Betrag für eine Dauer von höchstens 3 Jahren nach dem vorgesehenen Überprüfungsdatum gewährt.
Für einen Zeitraum, der auf 3 Jahre vor diesem Datum begrenzt ist, wird ebenfalls der höchste Betrag gewährt.  Dieser Zeitraum beginnt am 01.05.2003.
Nach dem Verlängerungszeitraum von 3 Jahren nach der vorgesehenen Überprüfung, wird der Betrag nur noch aufgrund der unter Punkt B.2.2. angegebenen Kriterien ermittelt.
b) Das Kind bezog vor dem 01.05.2003 noch keine erhöhten Kinderzulagen.

Ausschließlich die unter B.2.2. angegebenen medizinischen Kriterien sind seit dem 01.05.2003 anwendbar.

Für den davor liegenden Zeitraum sind ausschließlich die unter B.2.1. angegebenen medizinischen Kriterien anwendbar.
Die nach dem 01.05.2003 gewährten Monatsbeträge, die nach den unter Punkt B.2.2. angegebenen Kriterien festgelegt worden sind, d.h. die Punktezahl auf der medizinisch-sozialen Tabelle, sind folgende:

· zwischen 6 und 8 Punkten oder 4 Punkte in S1 (d.h. 66%ige Beeinträchtigung) mit weniger als 6 Punkten: 64,94 EUR

· zwischen 9 und 11 Punkten: 162,36 EUR

· zwischen 12 und 14 Punkten: 270,60 EUR

· zwischen 15 und 17 Punkten: 378,84 EUR

· zwischen 18 und 20 Punkten: 405,90 EUR

· mehr als 20 Punkte: 432,96 EUR

(Beträge am 01.06.2003)

Da für die Zeit vor dem 01.05.2003 ausschließlich die unter B.2.1. angegebenen Kriterien anwendbar sind, hängen die gewährten Beträge also von der Anzahl Selbst​ständigkeitspunkte ab (siehe C.1.).

Bemerkung:

Für das Anrecht auf Kinderzulagen ist eine Verjährungsfrist von 5 Jahren vorgesehen.

Die ärztliche Untersuchung kann sich also auch auf einen Zeitraum vor dem Antragsdatum beziehen.

D. Wie sind die Zulagen zu beantragen?
Die Eltern des Kindes oder sein gesetzlicher Vertreter richtet den Antrag auf erhöhte Kinderzulagen an die zuständige Einrichtung, d.h. – wie in Punkt A angegeben – die Kinderzulagenkasse oder die Einrichtung, die normalerweise die Kinderzulagen auszahlt (Landesamt für Kinderzulagen zu Gunsten von Lohnempfängern, Sozialversicherungsfonds, Sozialversicherungskasse für Selbstständige, ...).

Wenn die Überprüfung des Antrags durch die zuständige Einrichtung ergibt, dass alle administrativen Bedingungen erfüllt sind (siehe oben unter Punkt B.1.), stellt sie der Familie des Kindes auf dem Postwege eine Antragsmappe zu, die ein im Voraus ausgefülltes Verwaltungsformular sowie ein Antragsformular für medizinische Informationen und einen Fragebogen für die Eltern enthält.
Die Eltern können den an sie gerichteten Fragebogen - falls sie es wünschen - ausfüllen und sind gebeten, das Formular für die medizinischen Informationen so gut es geht von ihrem Hausarzt ausfüllen zu lassen. Anschließend werden sie darum gebeten, all diese ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen an den FÖD Soziale Sicherheit - Generaldirektion Personen mit Behinderung – Erhöhte Kinderzulagen, Rue de la Vierge noire, 3C in 1000 BRÜSSEL zu schicken. Ein mit dieser Adresse vorgedruckter Umschlag wird mitgeliefert.

Der zuständige Dienst der Generaldirektion beauftragt einen Arzt mit der ärztlichen Untersuchung und übermittelt ihm den Antrag auf ärztliche Untersuchung, dem  sowohl das durch den Arzt des Kindes unterschriebene Formular für medizinische Informationen als auch der Fragebogen an die Eltern beiliegt.
Der so bestimmte Arzt lädt die Familie zu einem Gesprächstermin und einer ärztlichen Untersuchung des Kindes ein. 

Wenn der Zustand des Kindes es nicht erlaubt, es zum Arzt zu bringen, kann die Untersuchung an seinem Wohnsitz erfolgen.

Zum Abschluss der Untersuchung werden die Beeinträchtigung und die Selbstständigkeit oder die Anzahl Punkte auf der medizinisch-sozialen Tabelle je nach der beim Kind anzuwendenden Regelung ermittelt (siehe Punkt B.2.).

Die Evaluation kann entweder von Amts wegen an einem während der Untersuchung festzulegenden zukünftigen Datum überprüft werden, oder auf Antrag der Eltern jedes Mal, wenn eine Änderung in der Krankheits​entwicklung des Kindes auftritt.

E. Auszahlung
Das Ergebnis der Untersuchung wird der für die Auszahlung der Kinderzulagen zuständigen Einrichtung mitgeteilt.
Die erhöhten Kinderzulagen werden zu den gewöhnlichen Kinderzulagen hinzugefügt und monatlich an den Leistungsberechtigten (Vater oder Mutter) ausgezahlt, mit einer möglichen Rückwirkung von 5 Jahren ab dem Antragsdatum.

Wenn das Kind in einer Einrichtung verbleibt, werden zwei Drittel des Betrages an die Einrichtung gezahlt und der Rest an den Leistungsberechtigten.

Die für die sozialen und steuerlichen Vorteile benötigten Bescheinigungen (66%ige oder 80%ige Beeinträchtigung) werden den Eltern von der Generaldirektion Personen mit Behinderung nach Abschluss der ärztlichen Untersuchung zugeschickt.

Die Bescheinigung für die Krankenkassen über die erhöhte Rückerstattung der medizinischen Versorgung (ehemaliges VIPO-Statut) wird von der Einrichtung, die die Kinderzulagen auszahlt, geliefert.  
F. Einspruch
Bei Ablehnung der erhöhten Kinderzulagen oder bei Anfechtung der Höhe des von der zuständigen Einrichtung gewährten Betrages können die Eltern Einspruch erheben, indem sie beim Arbeitsgericht Klage einreichen.
II. Zusätzliche Kinderzulagen für Kinder von Personen mit Behinderung
A. Gewährungsbedingungen
Der nicht erwerbstätige behinderte Mensch, der aufgrund der Gesetzgebung über die Beihilfen für Personen mit Behinderung eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens oder eine Eingliederungs​beihilfe entsprechend eines Selbstständigkeitsverlustes von mindestens 9 Punkten bezieht, hat Anrecht auf zusätzliche Kinderzulagen für Kinder von invaliden Arbeitnehmern für die Kinder, die zu seinem Haushalt gehören. 

Die Kinderzulagen werden vom Landesamt für Kinderzulagen zu Gunsten von Lohnempfängern ausgezahlt.

B. Beträge
Die Zulagen für Kinder von invaliden Arbeitnehmern betragen:

· für das 1. Kind 155,18 EUR

· für das 2. Kind 160,40 EUR

· für das 3. Kind 208,70 EUR

(Beträge am 01.06.2003)
WO INFORMIERE ICH MICH ?
LANDESAMT FÜR KINDERZULAGEN 
ZU GUNSTEN VON ARBEITNEHMERN
(ONAFTS)
Rue de Trèves 70

1000 BRÜSSEL

GRÜNE NUMMER: 0800/944.34
Tel: 02/237.21.11
Fax: 02/230.10.78
LANDESINSTITUT 
DER SOZIAL​VER​SICHERUNGEN 
FÜR SELBSTSTÄNDIGE
(INASTI)

Place Jean Jacobs 6
1000 BRÜSSEL

Tel: 02/546.42.11
Fax: 02/511.21.53
E-Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
FÖD 




Soziale Sicherheit

Place Victor Horta 40 – Bfka. 20

1060 BRÜSSEL
FÖD Soziale Sicherheit
Generaldirektion Personen mit Behinderung
Dienst für erhöhte Kinderzulagen

Rue de la Vierge noire 3c
1000 BRÜSSEL

Individuelle Probleme Französisch

Tel: 02/509.85.16
Individuelle Probleme Niederländisch

Tel: 02/509.82.85
DIENSTSTELLE 
FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG
Aachener Straße 69-71
4780 ST.VITH
Tel: 080/22.91.11

Fax: 080/22.90.98

E-Mail: info@dpb.be
Internet: http//:www.dpb.be
KINDERZULAGENKASSEN

